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KundmachungKundmachung
vom 9. Juli 2019

des Beschlusses Nr. 249/2018 des Gemeinsamendes Beschlusses Nr. 249/2018 des Gemeinsamen
EWR-AusschussesEWR-Ausschusses

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 5. Dezember 2018
Zustimmung des Landtags: 5. April 20191

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. August 2019

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995,
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss Nr.
249/2018 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund.

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die im
Beschluss Nr. 249/2018 Bezug genommen wird, wird in der EWR-Rechts-
sammlung kundgemacht. Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regie-
rungskanzlei zu Amtsstunden sowie in der Landesbibliothek zur Einsicht-
nahme zur Verfügung.

Fürstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 249/2018Nr. 249/2018

vom 5. Dezember 2018

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parla-
ments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG
der Kommission2 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14.
Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen
Parlaments und des Rates durch Ermittlung von Drittländern mit hohem
Risiko, die strategische Mängel aufweisen3 ist in das EWR-Abkommen
aufzunehmen.

3. Mit der Richtlinie (EU) 2015/849 werden die Richtlinie 2005/60/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates4 und die Richtlinie 2006/70/
EG der Kommission5 aufgehoben, die in das EWR-Abkommen aufge-
nommen wurden und daher aus diesem zu streichen sind.

4. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert
werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:
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Art. 1

Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt abgeändert:
1. Der Text von Nummer 23b (Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen

Parlaments und des Rates) enthält folgende Fassung:

"3201532015 LL 08490849: Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinan-
zierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/
60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).

Die Richtlinie gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit folgender
Anpassung:
a) Art. 3 Abs. 4 Bst. d erhält folgende Fassung:

"Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union in fol-
gendem Sinne, zumindest in schweren Fällen:
i) im Falle von Ausgaben jede vorsätzliche Handlung oder Unterlas-

sung betreffend
- die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder

unvollständiger Erklärungen oder Unterlagen mit der Folge,
dass Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Union oder aus den Haushalten, die von der Europäischen
Union oder in deren Namen verwaltet werden, unrecht-
mässig erlangt oder einbehalten werden,

- das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer
spezifischen Pflicht mit derselben Folge,

- die missbräuchliche Verwendung dieser Mittel zu anderen
Zwecken als denen, für die sie ursprünglich gewährt wurden;

ii) im Falle von Einnahmen im Sinne des Beschlusses des Rates vom
29. September 2000 über das System der Eigenmittel der Euro-
päischen Gemeinschaften6 jede vorsätzliche Handlung oder
Unterlassung betreffend
- die Verwendung oder Vorlage falscher, unrichtiger oder

unvollständiger Erklärungen oder Unterlagen mit der Folge,
dass Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Union oder aus den Haushalten, die von der Europäischen

Europäischer Wirtschaftsraum 0.110.039.76

Fassung: 01.08.2019 3

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.141.01.0073.01.DEU


Union oder in deren Namen verwaltet werden, rechtswidrig
vermindert werden,

- das Verschweigen einer Information unter Verletzung einer
spezifischen Pflicht mit derselben Folge,

- die missbräuchliche Verwendung eines rechtmässig erlangten
Vorteils mit derselben Folge.

Als schwerer Betrug gilt ein Betrug, bei dem es um einen
Mindestbetrag geht, der nicht höher als 50 000 EURO fest-
zusetzen ist.""

2. Nach Nummer 23ba (Richtlinie 2006/70/EG der Kommission) wird fol-
gende Nummer eingefügt:
"23bb. 3201632016 RR 16751675: Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kom-

mission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie (EU)
2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates durch
Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische
Mängel aufweisen (ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1)"

3. Unter Nummer 31bc (Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen
Parlaments und des Rates) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3201532015 LL 08490849: Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 20. Mai 2015 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73)"

Art. 2

Der Wortlaut der Richtlinie (EU) 2015/849 und der Delegierten Verord-
nung (EU) 2016/1675 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird,
ist verbindlich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 6. Dezember 2018 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen7.

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.
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Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2018.

(Es folgen die Unterschriften)
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Erklärung der EFTA-StaatenErklärung der EFTA-Staaten

zu dem Beschluss Nr. 249/2018 zur Aufnahme der Richtlinie (EU) 2015/zu dem Beschluss Nr. 249/2018 zur Aufnahme der Richtlinie (EU) 2015/
849 in das EWR-Abkommen849 in das EWR-Abkommen

Die Richtlinie (EU) 2015/849 enthält Bestimmungen mit Verweisen auf
Rechtsakte, die auf der Grundlage von Titel V AEUV erlassen wurden.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Aufnahme von Rechtsakten mit sol-
chen Bestimmungen in das EWR-Abkommen nicht bedeutet, dass die
nach Titel V AEUV erlassenen EU-Rechtsvorschriften in den Geltungs-
bereich des EWR-Abkommens fallen.

Gemeinsame Erklärung der VertragsparteienGemeinsame Erklärung der Vertragsparteien

zu dem Beschluss Nr. 249/2018 zur Aufnahme der Richtlinie (EU) 2015/zu dem Beschluss Nr. 249/2018 zur Aufnahme der Richtlinie (EU) 2015/
849 in das EWR-Abkommen849 in das EWR-Abkommen

Die Vertragsparteien sind übereingekommen, schweren Betrug zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Europäischen Union in die Liste
der Vortaten zur Geldwäsche aufzunehmen. Aus praktischen Gründen
wurde die vierte Geldwäscherichtlinie (Richtlinie (EU) 2015/849) ohne
gegenseitige Vereinbarung über einen entsprechenden Schutz der finan-
ziellen Interessen der EWR-EFTA-Staaten aufgenommen. Dennoch
gelten die im EWR-Abkommen, insbesondere in Erwägungsgrund 4
und Art. 1, verankerten Grundsätze der Gegenseitigkeit und Homoge-
nität auch in vollem Umfang für den gegenseitigen Schutz vor Straftaten
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Vertragsparteien im Sinne
des Beschlusses Nr. 249/2018 vom 5. Dezember 2018.
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1 Bericht und Antrag der Regierung Nr. 18/2019

2 ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73.

3 ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1.

4 ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15.

5 ABl. L 214 vom 4.8.2006, S. 29.

6 ABl. L 253 vom 7.10.2000, S. 42.

7 Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.
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